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RS OGH 1965/2/24 6Ob61/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.02.1965

Norm

1.ABGBTeilNov §16 Abs2

Rechtssatz

Der Vormund eines außerehelichen Kindes ist vom Vormundschaftsgericht nur dann anzuweisen, die Klage auf

Unterhalt einzubringen, wenn die Entscheidung von der Ermittlung streitiger Tatsachen, die mit den Mitteln des

Außerstreitverfahrens nicht festgestellt werden können, nicht aber von Rechtsfragen, abhängt.
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